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Abréviations

EFTA Europäische Freihandelsassoziation
WTO Welthandelsorganisation
APK-NR Aussenpolitische Kommission des Nationalrates
FK-SR Finanzkommission des Ständerates
EU Europäische Union
WAK-NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats
AIG Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die

Integration
AVV Arbeitsvermittlungsverordnung

AELE Association européenne de libre-échange
OMC Organisation mondiale du commerce
CPE-CN Commission de politique extérieure du Conseil national
CdF-CE Commission des finances du Conseil des Etats
UE Union européenne
CER-CN Commission de l'économie et des redevances du Conseil national
LEI Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration
OSE Ordonnance sur le service de l’emploi
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Chronique générale

Eléments du système politique

Institutions et droits populaires

Politique gouvernmentale

Er könne nicht nachvollziehen, weshalb man in Parallelität zu einem bereits wirkenden
ersten gleich auch noch einen zweiten Apparat initiieren wolle, der sich zum gleichen
Thema an die Arbeit mache, sagte Bundesrat Johann Schneider-Ammann im Rahmen
der nationalrätlichen Debatte zur Motion Martullo-Blocher (svp, GR). Die Verwaltung
komme nicht mehr «aus dem Berichteschreiben heraus» und sei bereits daran, das
Postulat Caroni (fdp, AR) umzusetzen, das einen Rapport über eine mögliche
Regulierungsbremse fordert. Die Reduktion der Bürokratie stehe beim Bundesrat ganz
zuoberst auf der Agenda, aber man solle doch jetzt zuerst einmal diesen Bericht
abwarten, bevor entschieden werde, ob weitere politische Arbeit nötig sei.  
Konkret forderte die Motion Martullo-Blocher, der «Regulierungsflut» mit dem Prinzip
von «one in, two out» zu begegnen, also für jeden neuen Bundeserlass bisherige
Erlasse mit doppelt so hohen Regulierungsfolgekosten aufzuheben. Mit ihrem ersten
Vorstoss als Nationalrätin appellierte die Vertreterin des Kantons Graubünden an die
bürgerlichen Kräfte, die sich explizit für Deregulierung einsetzen würden. Einem Teil
dieser bürgerlichen Kräfte – die grosse Mehrheit der CVP- und der BDP- und eine
knappe Mehrheit der FDP-Fraktion stimmten gegen den Vorstoss – schienen die
Bedenken des Wirtschaftsministers allerdings näher zu liegen. Insgesamt wurde die
Motion mit 107 zu 81 Stimmen (bei einer Enthaltung) abgelehnt. 1

MOTION
DATE: 28.02.2018
MARC BÜHLMANN

Magdalena Martullo-Blocher (svp, GR) reichte im März 2018 eine Motion ein, die sie mit
dem exakt gleichen Wortlaut und der gleichen Begründung schon zwei Jahre zuvor
eingereicht hatte, die aber im Februar 2018 vom Nationalrat abgelehnt worden war. Mit
ihrer Idee von «One in, two out» forderte die SVP-Nationalrätin erneut, dass der
Bundesrat für jeden neu in Kraft tretenden Bundeserlass bisherige Gesetze mit doppelt
so hohen Regulierungsfolgekosten ausser Kraft setzen müsse. 
Der Bundesrat lehnte den Antrag mit der gleichen Begründung wie zwei Jahre zuvor ab.
Er sei daran, einen Bericht in Erfüllung des Postulats Caroni (fdp, AR; Po. 15.3421) zu
verfassen, der die Einführung einer Regulierungsbremse prüfe. 
Besagter Bericht lag bei der Beratung der Motion im Nationalrat in der Frühjahrssession
2020 vor. In diesem Bericht bestätige der Bundesrat, dass es funktionierende Modelle
gebe, mit denen die Regulierung gebremst werden könne – so Martullo-Blochers
Argumentation bei der Debatte. Bundesrat Guy Parmelin versicherte, dass
Deregulierung der Regierung ein wichtiges Anliegen sei. Er sei daran, aufgrund zweier
Motionen (Mo. 16.3388 und Mo. 16.3360) eine Gesetzesänderung aufzugleisen, die bald
in die Vernehmlassung gelangen werde. Darüber hinaus würde der Bundesrat seit
Anfang Jahr bei jedem neuen Erlass eine Einschätzung auf die Reglementierungskosten
abgeben. Die von der Regierung geplanten spezifischen Massnahmen seien
zielführender als eine rigide Regel, wie sie von der Motion Martullo-Blocher vorgesehen
werde. Eine grosse, 135 Stimmen starke Mehrheit des Nationalrats folgte dem Antrag
des Bundesrats und lehnte die Motion ab. Für die Vorlage sprachen sich 48 SVP- und 3
FDP-Parlamentsmitglieder aus (1 Enthaltung). 2

MOTION
DATE: 03.03.2020
MARC BÜHLMANN

Personnel de l’administration fédérale

Kündigen sich wirtschaftlich härtere Zeiten an, gerät in der Regel die
Anstellungsstrategie der öffentlichen Hand in die Kritik. Aufgrund des starken Frankens
meldeten sich schon im Frühjahr 2015 Arbeitgeberorganisationen und Unternehmen
mit der Forderung eines Einstellungsstopps oder gar einer Reduktion der
Personalstellen bei der eidgenössischen Verwaltung. Während Unternehmen den
Ausfällen aufgrund des starken Frankens mit einer effizienteren Personalpolitik
begegneten, würde der Staat immer weiter wachsen, gab etwa Ems-Chemie-Chefin
Magdalena Martullo-Blocher – damals noch nicht offiziell Kandidierende für den
Nationalrat – in einem Interview in der Zeitung "Le Temps" zu Protokoll.
Economiesuisse kritisierte, dass nicht nur die Anzahl Stellen ausgebaut worden,
sondern dass im Vergleich zur Privatwirtschaft auch die Löhne in der eidgenössischen
Verwaltung wesentlich stärker gewachsen seien. In der Basler Zeitung wurde zwischen

MOTION
DATE: 07.12.2015
MARC BÜHLMANN
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2007 und 2014 von einem Lohnwachstum von über einer Milliarde Franken gesprochen.
Vertreter der Gewerkschaften betonten allerdings, dass dieses ungleiche Wachstum
auch auf die teilweise wesentlich tieferen Löhne im Vergleich zum privaten
Arbeitsmarkt zurückzuführen sei. 
Weil sich die Bundesfinanzen als nicht mehr sehr rosig präsentierten, wurde Sparen
beim Personal auch im Parlament zum Thema. Einige Exponenten der bürgerlichen
Parteien forderten eine Plafonierung von Stellenzahl und Lohnausgaben (bei aktuell CHF
5,4 Mrd.). Die SVP forderte gar eine Rückkehr zu den Zahlen von 2007. Die Linke
monierte, dass weniger Personal nicht gleichbedeutend sei mit weniger Ausgaben. Nur
angemessene Löhne würden dazu führen, dass kompetente Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter eine Stelle in der Bundesverwaltung anträten. Zudem seien die
gewachsenen Pflichtenhefte der Verwaltung mit weniger Personal nicht zu erfüllen.
Externe Beschäftigte, deren Kosten seit 2008 um rund einen Drittel zugenommen
haben, wären zudem wesentlich teurer; ein Argument, das von einem Bericht der
parlamentarischen Verwaltungskontrolle bestätigt, und von der Wirtschaft mit der
Forderung eines Stopps externer Beschäftigungen gekontert wurde. 
Ende März reichten Leo Müller (cvp, LU) im Nationalrat (15.3224) und Peter Föhn (svp,
SZ) im Ständerat (15.3368) zwei sehr ähnliche Motionen ein, die einen Ausgabenstopp
bei den Personalkosten mit Stand 2014 fordern. Im Mai doppelte die Finanzkommission
des Ständerats (FK-SR) nach, die ebenfalls in einer Motion (15.3494) das Einfrieren des
Personalbestandes beantragt, allerdings den Voranschlag 2015 als Grundlage vorschlägt.

Der Bundesrat, der alle drei Motionen zur Ablehnung empfahl, reagierte Mitte August
seinerseits mit Sparvorschlägen: Der automatische Lohnanstieg und die
Leistungsprämien sollen gekürzt und Treueprämien teilweise gestrichen werden. Damit
könnten jährlich rund CHF 30 Mio. gespart werden. Gegen den drohenden Abbau
wehrten sich die Personalverbände des Bundes mit einer Petition und Anfang
November mit einer Protestaktion. 
Den drei Motionen wurden unterschiedliche Schicksale zuteil. Während die Motion
Föhn im Ständerat mit 25 zu 11 Stimmen bei 4 Enthaltungen abgelehnt wurde, wurde die
Motion Müller 2015 nicht mehr behandelt. Die Motion der Finanzkommission wurde
hingegen von beiden Kammern überwiesen. Der Auftrag an den Bundesrat, Massnahmen
zu ergreifen, damit der Bestand des Bundespersonals 35'000 Vollzeitäquivalente nicht
überschreite, wurde im Ständerat mit 25 zu 14 Stimmen und im Nationalrat mit 96 zu 77
Stimmen (bei 2 Enthaltungen) überwiesen. In beiden Kammern zeigte sich dabei ein
Links-Rechts-Graben. Die Linke, die unterstützt vom Bundesrat forderte, dass die
Verwaltungsaufgaben von genügend Mitarbeitenden erledigt werden müssten und eine
starre Plafonierung nicht zielführend sein könne, unterlag allerdings den
rechtsbürgerlichen Bedenken zum starken Wachstum des Personalbestandes in den
letzten Jahren. 3

Politique étrangère

Relations avec l'UE

Im Mai 2021 reichte die WAK-NR eine Motion ein, welche die Schweizer Beteiligung am
Grenzausgleichssystem der EU thematisierte. Darin fordete sie vom Bundesrat, dass
sich die Schweiz am neuen CO2-Grenzausgleichssystem der EU beteiligen und zugleich
dafür sorgen soll, dass damit ein «wesentlicher Beitrag zur Erreichung der Klimaziele»
geleistet werde. Darüber hinaus dürften Unternehmen in der Schweiz durch ein solches
System im internationalen Wettbewerb nicht benachteiligt werden. Eine Minderheit
Martullo-Blocher (svp, GR) beantragte die Ablehnung der Motion. 
In der Sommersession 2021 reichte Nationalrat Aeschi (svp, ZG) – ebenfalls Mitglied der
Kommissionsminderheit – einen Ordnunganstrag ein, um die Motion noch in der
gleichen Session in den Rat zu bringen. Gegen dieses Vorhaben setzte sich Tiana
Angelina Moser (glp, ZH) ein, da die WAK-NR die Motion bis anhin stets parallel zum
Bundesratsgeschäft über die Abschaffung der Industriezölle (BRG 19.076) behandelt
habe und dieses erst für die Herbstsession 2021 traktandiert worden sei. Der
Nationalrat lehnte den Ordnungsantrag daraufhin mit 108 zu 75 Stimmen (bei 3
Enthaltungen) ab, womit das Geschäft voraussichtlich in der Herbstsession 2021 vor den
Nationalrat gelangt. 4

MOTION
DATE: 31.05.2021
AMANDO AMMANN
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Erst Anfang September 2021 und damit kurz vor Beginn der Herbstsession
veröffentlichte der Bundesrat seine Stellungnahme zur Motion der WAK-NR bezüglich
der Schweizer Beteiligung am Grenzausgleichssystem der EU. Diese forderte nicht nur
die Partizipation am CO2-Grenzausgleichssystem der EU, sondern auch die Garantie,
dass Schweizer Unternehmen durch die Teilnahme am internationalen Wettbewerb
nicht benachteiligt würden. Durch das Grenzausgleichssystem versucht die EU, ihre
CO2-Emissionen bis 2030 um 55 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 zu verringern.
Das Ausgleichssystem soll die Verlagerung von CO2-Emissionen in Nicht-EU-Länder
verhindern. Importeure müssen für ausserhalb des EU-Raums produzierte Waren
Zertifikate kaufen, die dem CO2-Preis entsprechen, der gezahlt worden wäre, wenn die
Waren nach der in der EU geltenden Preisordnung für CO2-Emissionen produziert
worden wären. Können Nicht-EU-Produzenten nachweisen, dass sie bereits eine CO2-
Abgabe bezahlt haben, so kann der EU-Importeur sich die entsprechenden Kosten
anrechnen lassen. 
Der Bundesrat befürwortete die Prüfung aller Handlungsoptionen, da sich das
Ausgleichssystem aufgrund der engen wirtschaftlichen Beziehungen und der
verknüpften Emissionshandelssysteme auch auf die Schweiz auswirken werde. Zur
Erfüllung des inhaltlich verwandten Postulats der APK-NR (Po. 20.3933) sei bereits eine
interdepartementale Arbeitsgruppe eingerichtet worden. Zudem befinde sich der
Bundesrat seit Frühling 2021 im Austausch mit der Europäischen Kommission und
werde diesen Prozess Ende 2022 abschliessen. Aufgrund der noch laufenden Arbeiten
sei die Motion jedoch verfrüht, unter anderem auch weil die genaue Umsetzung des EU-
Ausgleichssystems und die Teilnahmebedingungen für Drittstaaten noch nicht geklärt
seien, so der Bundesrat. Aus diesem Grund beantragte er die Ablehnung der Motion. 

Knapp zwei Wochen später gelangte das Geschäft bereits in den Nationalrat, wo
Kommissionssprecher Beat Walti (fdp, ZH) die Motivation der Kommission für die
Motion erklärte: Im Rahmen der Beratung über die Abschaffung der Industriezölle im
Zolltarifgesetz habe eine Sistierung gedroht, bis man ersatzweise eine CO2-
Grenzabgabe einführt. Da diese Geschäfte jedoch keinen Sachzusammenhang
aufwiesen, habe man auf eine Verknüpfung verzichtet und stattdessen die vorliegende
Motion eingereicht. Da Schweizer Unternehmen ohnehin von diesem EU-System
betroffen sein dürften, müsse man sich frühzeitig vorbereiten, um
Wettbewerbsnachteile zu vermeiden, erklärte Walti. Eine Kommissionsminderheit
Martullo (svp, GR) setzte sich ganz im Sinne des Bundesrates gegen die Motion ein.
Nationalrätin Martullo argumentierte, der Grenzausgleich verstosse gegen das Pariser
Klimaabkommen und gegen WTO-Regeln und stiesse daher bei vielen Ländern auf
Ablehnung. Sie warnte vor einer Abwanderung der Industrie und einer Verteuerung von
Konsumgütern und lehnte daher das «Bürokratiemonster» ab. Bundesrat Parmelin
beonte, dass der Bundesrat alle Optionen prüfen werde, wobei die Teilnahme am EU-
System nur eine von vielen sei. Produkte der EFTA-Staaten würden vom System
ausgenommen und die Beteiligung von Drittstaaten sei bisher auch gar nicht
vorgesehen. Für weitere Schritte sei es noch zu früh, weshalb man die Motion ablehne.
Die grosse Kammer liess sich von den Gegenargumenten jedoch nicht überzeugen und
nahm die Motion mit 113 zu 69 Stimmen (bei 1 Enthaltung) deutlich an. 5

MOTION
DATE: 15.09.2021
AMANDO AMMANN

Politique sociale

Population et travail

Population et travail

Die von Nationalrätin Martullo-Blocher (svp, GR) eingereichte Motion «Regionalisierung
der Arbeitslosenquote bei der Stellenmeldepflicht» wurde Anfang Oktober 2021
unbehandelt abgeschrieben – sie war zwei Jahre lang nicht im Parlament behandelt
worden. Mit der Motion wollte Magdalena Martullo-Blocher den Bundesrat unter
anderem damit beauftragen, die Arbeitsvermittlungsverordnung (AVV) so anzupassen,
dass die regionalen oder kantonalen Arbeitslosenquoten  – und nicht mehr die
nationale Arbeitslosenquote – für die Stellenmeldepflicht ausschlaggebend sind. Eine
Meldung der Stellen solle demanch nur in denjenigen Regionen oder Kantonen nötig
sein, in denen die Arbeitslosigkeit in einem bestimmten Beruf einen Schwellenwert
erreicht oder überschreitet. Die Stellenmeldepflicht, die gemäss Martullo-Blocher
anstelle der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative eingeführt worden sei, sei
ein «Bürokratiemonster». Das Instrument sei unwirksam, weil die kantonalen und
regionalen Unterschiede nicht berücksichtigt würden. Mit der vorgeschlagenen
Anpassung würde die Stellenmeldepflicht effizienter.

MOTION
DATE: 25.09.2019
GIADA GIANOLA
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Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion, zumal er die geltende Regelung
für deutlich einfacher und effizienter hielt als den Vorschlag von Martullo-Blocher.
Zudem könnten sich Arbeitslose, die in Gebieten mit hohen Arbeitslosenquoten lebten,
auch ausserhalb ihrer Region bewerben. Schliesslich sei eine regionale Umsetzung der
Meldepflicht bereits möglich: Gemäss dem Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG)
können die Kantone beantragen, die Meldepflicht in einzelnen Berufsgruppen, deren
kantonale Arbeitslosenquote den nationalen Schwellenwert übersteigt, einzuführen. 6

1) AB NR, 2018, S. 114 f.
2) AB NR, 2020 S. 51 f.
3) AB NR, 2015, S. 2066 ff.; AB SR, 2015, S. 1030 f.; AB SR, 2015, S. 658 f.; Abstimmung 15.3494; Bericht FK-SR vom 15.10.2015;
Medienmitteilung BR vom 8.5.2015; Mo. 15.3368; SO, 11.1.15; WW, 29.1.15; LZ, 3.2.15; LT, 7.2.15; AZ, 13.2.15; BaZ, 17.2.15; AZ,
18.2.15; BaZ, 20.2.15; LT, 21.2.15; SoZ, 8.3.15; NZZ, 11.3.15; LZ, 13.3.15; LT, 16.3.15; BZ, 20.3., 10.4.15; BU, 11.4.15; WW, 30.4.15;
BZ, 6.5.15; NZZ, 9.5.15; BZ, NZZ, 13.8.15; BZ, 28.8.15; WW, 3.9.15; SO, 6.9.15; NZZ, 18.9.15; BZ, 5.11.15; WW, 26.11.15; NZZ, 8.12.15
4) AB NR, 2021, S. 892 f.; Mo. 21.3602
5) AB NR, 2021, S. 1602f.; Mo. 21.3602
6) Mo. 19.4130
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